
Kulanzregelung
Beitrag von „ap11“ vom 23. Juli 2010 um 20:07

Zitat von Kühnemund

Hallo Alex,

stimmt nicht ganz, es gilt immer eine zweijährige Gewährleistungsfrist, wenn nichts
anderes vereinbart ist (§ 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB), auch bei Kauf gewerblich/gewerblich.

Gruß Patrick

P.S. "Trust me, I am a lawyer"

Ich glaubte zu wissen ,dass die gesetzliche Gewährleistung für Gebrauchtwagen nur für
Verbraucher gilt und soeiner ist der gewerbliche/selbständige Käufer im diesem Sine doch
nicht-oder?

Zitat

Im deutschen Recht findet sich eine ähnliche Begriffsbestimmung in § 13 BGB. Auch
dort ist eine Person schon dann Verbraucher, wenn sie ein Rechtsgeschäft abschließt,
das nicht ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit
zugeordnet werden kann.

Zitat aus der WIKI

Bin allerdings Laie!!(Do not trust me  )

Gruß

1https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/13523-kulanzregelung/?postID=197621#post197621

https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/?postID=197609#post197609
http://bundesrecht.juris.de/bgb/__13.html
http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerliches_Gesetzbuch
http://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsgesch%C3%A4ft
https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/13523-kulanzregelung/?postID=197621#post197621

